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Emnack nicht weniger Gottes erw 
stes Gebot/ dann Beförderung gemeines 
Wohlstandes und Besten/ ernstlich und 
höchlich erheischet/ und die Rechte fleißig 
und sorgfaltig anordnen/ daß Wittwen 
und-Waiftn/ wie verlassenen Personen/ 
zum getreulichsten und fleißigsten vorge^ 

standen/ihre Güter mit Aufsicht verwaltet/ und mal-
lem ihr forderliches Bestesgesuchtwerde; Undaberlei-
der! mehr dann zu viel in Trfahrunge gebracht und be* 
funden/ welchcrgestalt mit armen Pupillen/ Wittwen 
und Minder-jahngen / durch deren Verwandte/ Vor-
münder/ Pfleger und Beysorger / vielmahl liederlich/ 
übel/ auch etwa untreulich gehauset; dannenhero/ da-
mit solche Personen/ihr Heil/ Nahrung / Zucht und 
Unterhaltung gute Aufsicht haben/ und fleißig in acht 
genommen werden möchten: so ist von denen lieben Vor-
fahren nicht nur das Waistn-Gericht verordnet/son-
dern auch eine löbliche Ordnung gemacht worden/ wor-
nach sowohl das Gericht/ als Vormünder und Curato-
res, in zutragenden darin begriffenen Fällen sich zu rich-
ten haben. Weil aber solcher guten Ordnung von vie-
Im/ wiesichsgebühret/ nichtnachgelebetwird/ fo ha-
den wir Bürgermeistere undRath dieselbe/ damit sich 
hinführo keiner mit der Unwissenheit entschuldigen mö-
ge/ im Druck ausfertigen zu lassen/ vor nöthig befun-
den. 
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Titulus I. 

Wie und welche zu Vormündern 
zu herordnen. 

i. Wiewohl in gemeinen beschriebenen Rechten cfi-
spönnet und versehen/ daß unmündigen Kindern/ so 
noch unter ihren verständigen Jahren/ nemlich/ so es 
Knaben unter 14/ Magdlein aber untere Jahren/ ih-
res Alters sind/ Vormünder gesetzt und gegeben/ den 
Mehrjährigen aber keine Tutores oder curatores, ausser
halb in gerichtlichen Sachen können angedrungen wer-
den: so befinden wir dennoch nicht/ daß ein Jüngling 
unter fünf und zwantzig Jahren / oder eine Weibs-
Person/wegen Standes Blödigkeit/ weder ihnen selbst 
noch ihren Gütern füglich vorstehen mögen. 

2. S e h e n und ordnen demnach / daß obgest^ 
ten Personen innerhalb Monats Zeit/ nach Absterben 
ihrer Vater/ hernach bemeldter gestalt/ Vormünder 
gesetzt und gegeben werden sollen. 

3. Wo em Vater vor seinem Ende seinen hinten 
lassenen Kindern / durch ein Testament oder letzten Wil-
Jen/ ehrbare und tM)ti$t Personen zu Vormündern 
verordnet / dieselbe sollen nicht allein zu solcher Vor-
mundschafft gelassen/ sondern auch aufverweigerenden 
Fall von uns darzu angehalten werden. Es wäre 
dann/ daß sie dessen aus ehehaften/ erheblichen und 
rechtmäßigen Ursachen (wovon hernacher ferner Be-
richt) sich entschuldigen tönten. 
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4 . Wäre aber der Kinder Mut ler durch ihres 
Mannes letzten Willen allein zur Vormundschaft ge-
ordnet/ und sich deren unternehmen wolle/ sollen nach 
Bestätigung des Testaments/ zwccnc des Versterbe-
nen und ihrer nechftcn Freunde zu Mit-Vormündcrn 
geordnet werdm/ und dieser unser Vormünder- Ord-
nung sich in allen gemäß.verhalten. 

5. Da aucheineMuttcrihrenWittwenStuhlzu 
verrücken/ undanderweitfich zuverheyrahten nichtöer-
meint/auch zu Verwaltung ihrer »elbst eigenen undKin-
der Güter tauglich wäre/und dieselbe ihrzuzulaffen/und 
in den gesawbten Gütern zu bleibengcbührlich anhalten 
würde / sollen zwcene ihrer Kinder näheste Freunde zu 
Mi t -Vormündern und Verwaltern ihr zugeordnet 
und von unserm Rahte bestätiget werden. 

6. M i t auch ein Vater nach Rechte seiner natür-
lichen und ehrlichen Kinder rechter Vorsteher und de-
lenGüterVcrwalter jederzeit/biß zu ihrem vollkomme« 
nen Alter oder Aussteuern/ bleibet/undjedochgemeld-
ter feiner Kinder Güter zu beschweren/ zu verpfänden 
tlochzuvcräussern/ oder sonstenden Kindern zu Nach-
theil in eiqm Nuß zu wenden nicht bemächtiget ist; 
A ls soll der Vater nach Absterben der Mutter/inmasscn 
ergnugsam<zu3ii«ciret/solcheSRechtesgeniesscnundzur 
Verwaltung der Güter gestattet werden/ mit zugefctz-
ter CauKi, daß von ihm die Kinder fleißig und getreulich 
versorget/ und da er zur andern Ehe schreiten würde/ zu-
forderstdurch einen öffentlichenAnsspruchnachStadts 
Gebrauch/ abgetheilet werden. 7. Wann 



7. WannaberdieEltertroynedergleichen Wspo^ 
tion absterben/ oder die Mutter zurVcrwaltung der 
Vormundschafftnichtzuzulassen/wollen wir aufÄnsu-
chmdcrhinterlassenclt Wittwen/ Vcrwandten/Freun-
de/ oder wo dassclde vcrbliebe/fur Uns selbst ex officio den 
nachgelassenen Kindern/so viel deren mmderjähria/nach 
Absterben derer Eltern/ aliobald innerhalb der nechsten 
Monats M aus ihrer Vater und Mutter nechsten 
Freunden/ so darzutauglich sind/ oder im FalTunttrder 
Freundschaft hiezuqu^Mc.«« Personen nicht vcrhan-
den/ odcrauserheblichenUhrsachcn zu Verwaltung der 
Vormundschaft nichtzuzulassen wären / zwecne Frem-
dezu Vormündcre / und inbeschwerllchen Erbschaften/ 
zwcene Bcysorgcr zu fleißiger Aufsicht verordnen. 

8. I n Verordnung der Vormünder soll allewege 
mitFlciß daraufgefthcn und achtgegeben werden / daß 
die Verordnete eines ehrbahren/ aufrichtigen und gu-
tcn Wandels sind/ welches mehr/alsReichthum zu ach-
ml daß sie ihnen Mbst und ihrer Hachhaltung wohl 
vorstehen / und sich nichtselbst zur Vormundschafft im 
gewickelt und gedrungen. 

9. Es wll kein Frembder/ so dieser S tadt M sdi. 
öion und Bothmaßigkeit nicht unterworffen/ zu un-
mündigcrKinderoderWittwenVormundschaftgestat-
tct werden/ er wäre dann mit Erbeund unbeweglichen 
Gütern bey uns gesessen/und sich durch offentlichcHand-
streckunge des Beneficn incompetentia: verzeihen/und we
gen vorstehender Vormundschafft bey Uns Recht zu ge-
Ven und zu nehmen verhelften und anloben wolle, T ^ 



Titulus II. 

Von Entschuldigung der 
Vormünder. 

i. Vormundschafften werden nach beschriebenen 
Rechten mter publica munera gesetzt/ dannenherodieje-
nige/ so zu Vormündern gezogenundgeordnet/ diesel-
be anzunehmen und zu tragen schuldig seyn. Jedoch/ 
da ein geordneter Vormund mit beharrlicher Leibes-
Schwachheit / hohem schweren Alter/oder sonsten drey-
en mühefahmen Vormundschaften beladen wäre / wie 
auch grosse gefahrliche Rechtfertigung wieder die P u -
pillenhatte/ und sich dessen bey unfern Waise-Herren 
für der Con&xmation-bttlagtn-voütbt/ soll er hierinnen 
gehöret/ und nachgeführtem Beweiß/derangemuthe-
ten Vormundschafft von Uns erlassen werden. 

Titulus III, 

V0N Confirrnation und Caution 
• der Vormünder. 

t Welche Vormünder nun vorerzehlter gestalt 
geordnet / sollen sich einiger Admmiftranon oder Ver
waltung nicht unternehmen / sie haben dann zuforderst 
bey denenWäistN'Herrn sich angegeben/und ob sie etwa 
schuldig oder Forderung zu den Kindern haben oder zu 
haben vermeinen / desgleichen ob sie jederzeit derselben 
zu gelten und zu bczahlen willig/ angezeigt/ und ftr-
ncr nachfolgendes Rahtstages/von Uns bestätigen und 
conttoauren lassen. 
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2. Alle Vormünder / wie auch Beysorger/ sollen 
nach geschehener Confirmation in continenn mit Hand-
streckung an Eydes statt/ daß sie ihren Pstege^Kindem 
getreulich und ehrbarlich vorstehen/deren Güter mit 
fleißiger obsicht verwalten / und nichts zu ihrem eigen 
Nutz kehren oder wenden wollen/angeloben. 

Tinilus IV. 

Von den Iwentariis, 
1. confirmirte Vormünder sollen in den ersten acht 

Tagen durch des Waisen Gerichts^ecremrmm, alle 
des Verstorbenen Verlassenschafft/ Schulden und Ge-
genschulden/ steißig cum beneficio L. fin, Q de juredeli-
berandnnvenriren/ die Handels-Bücher / Register und 
Aufzeichniß/ mit Fleiß ersehen / und von allem einen 
Überschlag/ ob den Kindern nützlich seynwolte/ ihre 
Väter-und Mütterliche Erbschafft anzunehmen/ oder 
sich derenzuverzeihen/ machen lassen/ und sollenbey 
Verfertigung solches invemani, da es die Sache erfor-
derte/ des Verstorbenen hinterlaffeneMittwe/ auch 
Kinder so des Alters ftyn) und Haußgesinde/ von de-
nen Waist>Herren bey Tydes Pflicht angehalten wer-
den / nichts zu verschweigen/ sondern alles/so ihnen von 
solcher Verlassenschafft/ es sty Gewinn oder an Schul-
den/ wissend ist / getreulich zu offenbahren. 

2. Von berührtem inventano, soll den verordne
ten Vormündern eine gleichlautende Abschrifft über-
nicht und zugestellet / und ebenmaßig von dem Secre-
tario in das WaistnBuch verzeichnet werden. M 
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5. W o aber zu Zeiten sterbender Lnnfft / oder an
der einfallender merrklichen Verhinderung halbnvsolch 
invcntmn alsobald füglich nicht könte fürgcnommen 
werden /welches doch nach aller Müglichkeit nicht m* 
zogen werden soll / so sollen nichtes wenigers Kisten 
und Kasten/ samt den Gemachem/darinnen die Fahr-
nüß / wohl verwahretBeschloOn/ und von unfern dazu 
Verordneten/verpitschieret/And die Schlüssel biß zur 
bequchmern Zeit / unfern Waise-Herren zugestellet 
werden. 

Titulus V. 

Vom Ampt und Verwallunge 
der Vormünder. 

i. Erstlich sollen alle Vormünder ihre Pstege-Km« 
der zu wahrer Gottesfurcht/ Christlichen Tugenden/ 
ehrbahren Sitten/ desgleic^nm ehrlichen Uebungen/ 
zum Stiiüirm / Kauffhandlungen oder Handwercken/ 
u«chQuailhc:aii??n Standes undMlegenheitder Kinder/ 
und Erkäntniß unserer Wäise-Herren/ mitnothwen, 
diger Unterhaltung fleißig erziehen lasten/ und durch 
scharffe Aufsicht dieselbe von Faulheit und Müßiggang 
abhalten. 

2. D a auch we Pnege-Kinder ihre Mannbahre 
Jahre erreichet/ und zur Verheyrathung tauglich und 
geneigt/ sollen die geordnete Vormündere nebcnst den 
Beysorgern gute Aufsicht chaben/ damit sie nicht hin-
terlistig verführet noch verkuppelt/ fondern mit gutem 
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Rath und Vorbctrachtung ihrer nechsten Freunde zur 
Ehren / wohl und bedächtlich vccheyratbet/ fürnemlich 
hierinnen von den Vormündern ihr selbst/ loder der Ih -
rigen eigennütziges Eindringen und Vortheil bey ernster 
Straffeverhütet/ undleincswegesgebrauchet werden. 

3. Imgleichen sollen sie ihre Pflege«Kinder mit 
Klage und Antwort gerichtlich/ oder ausserhalb Ge-
richts schützen undvertreten/ und da die Sache ein An, 
sehnliches antreffe/ oder zu grosser Welttäuftigkeit sich 
anlassen würde/bey den Wäise^Herren/Rathspflegen/ 
und ohne deren Zulaßm gefährlichen Recht-Zwist/bcy 
Erstattung angewendter Expenfcn und Schaden/nicht 
einlassen. 

4 . Die Verwaltung der Güter soll zum getreu» 
lichsten und fleißigsten von Vormündern geschehen/ 
und fürnchmlich dahin gereichen / daß nickt allcine Ab-
gang und Schade verhütet/ besondern Besserung und 
Vortheil befördert werde. 

5. Und da demnach erweißlich/ baß wegen der an-
gemassetcn Erbschafft/ die Unmündigen etwa zu zahlen 
und auszukehren schuldig / sollen solche beweißliche 
Schulden ohn fernere Unkosten und aufwachsenden 
Schaden aufs jüglichste/ entwedcrdurchGegcnschul-
den/ haare Bczahlunge oder HlienZewn geringer Wah
ren/ nachErläntniß Unserer Waise-Herren/ bezahlt/ 
und zuforderst die verderblichen Güter und Wahren/ 
so mit Schaden gehalten/billlgts/ rechtmäßiges Kauft 
fesverauffert mrdem 
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6 . Bebausungeader/ Garten / Holtzräumeund 
dergleichen unbewegliche Güter/ wie auch silberne und 
güldene Geschmeide/ und was fonsten köstliche S a -
chen/ sollen die Vormündere eigenes Gefallens zu ver-
äussern/ vielweniger an sich zu dringen/ leincsweges 
bemächtiget styn/ besondern da je die Gelegenheit der 
Unmündigen erheischen würde/ oberzehltcr Güter ei-
nes oder mehr zu veräussern/ sollen die WäiscHerren 
ersuchet/ ihres Raths gepflogen und zu ihrer Bcwi l -
ligung Utlfc Cognition Mf Alienauon fürgenommen wer
den. 

7- W o nun angezogener Guter zu begeben nicht 
rathfam / sollen die Vormünder dieselbe getreulich ver-
wahren/ in guter Dachunge/ wesentlichem Bau un-
terhalten / und mit nothwendiger Besserung dahin 
richten/ daß den Kindern hierdurch cinigerlcy Schade 
nicht erwachsen möge. 

8. Hinwiederum sollen alle ausstehende Schul-
den/ welche nicht zu gnugsahmer Versicherunae und 
Nutz der Unmündigen angeleget/ die Vormünder aufs 
förderlichste eintreiben/ und nebst anderer frcyer Bahr-
schafft/ so in der Erbschafft befunden/an gewisse Jahr-
Rente zu genugsahmer ^mwn bestätigen/ da je aber 
aus Mangel angezogener Caunon und Versicherunge 
dieses verbleiben müsse/ soll solches zeitlich den Wäise-
Herren angezeigt und hierinnen ihre Beförderung er-
suchet werden. 

9> Würde sich auch befinden/ daß ein Vormün
der 



der seinen Pfleg Kindern ungebührlich vorstünde/ und 
deren Güter unficißig/ nachthcilig und bezüglich vcr« 
waltet/ und sonsten dieser unser Ordnung nicht gehör-
sahmtickcn nacklebcte / soll der M i t Vormund solches 
unfern Waise Herren zeitig anmelden/ und welche des 
Verdachts schuldig befunden/nebst gebührlicher Straf-
fe durch Uns abgesetzt / und an seiner statt ein ander 
verordnet werden. 

Tinilus VI. 

Von Rechnung der Vormündschafft. 
i. Alle Vormünder sollen vermittelst Eydes ihre 

Einnahme / Ausgaben und Verwaltung/ vermöge des 
aufgerichteteninven^tu für unscrmWMHerren jedes 
Jahr zwischen ^ci vem und WeyhnachtemTag/gebühr-
liche Rechnung tbun/ und den Schluß derselben vom 
Seaeiano zu Buche verzeichnen lassen. 

2. W a s in gcthaner Rechnunge die Vormünder 
schuldig bleiben/ soll von ihnen >» cominenn ohne Ver-
zugbezahlet und den Kindern zu Nutz / nach Gutachten 

. unfern Waiß-Herrenbestattet werden. 
3. D a auch von ausstehenden Schulden oder de< 

ren Rente zu gebührlicher Zeit nichts einkommen / und 
bey den Schuldenern hinterstellig und in recel« verblie» 
den / soll zu iedcrzeit der Rechnunge / solches den Wäiß-
Herren angezeiget/ und ihrer Beförderung/ wie auch 
sonsten in allen andern fürfallenden Sachen/ gesuchet 
werden. 
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Tkülus VII. 

Von Lndunge der Vormundfchaffk. 
i Wann die Vormundschafft dcr anbefohlenen 

Bnpillen halber ihre Endschafft erreichet / und denftlben 
die Verwaltung ihrer Nahrunge/ Haab und Güter 
zu Händen gestellet und gefolgt werden soll / sollen sol-
ches unsere Waiß-Herren nach Gelegenheit und Ver-
stand der Jünglinge/ da sie nemllckfünfund zwanzig 
Jahr erreichet/ oder sonsten zur gebührlicher Verhey-
rathungund eigen Haußhaltung kommen/ oder in am 
dere Wege zu Verwaltung des Ihrigen tauglich de-
funden / ihrem GMachtmnach zum besten fürnehmcn 
und erkennen. 

2. Und da aus angezogenen Uhrstichen die Erlas-
sunge der VormundOafft konte zugelassen werden, 
sollen alle vorige Jahres Mchnungen nebst der letzten 
in Anwesend der Jünglinge And ihrer zweyen nechsten 
Freunden fleißig übersehen/ alle Einnahme/ Ausga-
de/ angewandte Kosten / Schulden und Gegenstbuldm 
überschlagen/ timmm und endlich durch Beschluß gc-
gen einander abgezogen werden. 

3. W a s aus zugelegter Rechnung sich erfindet/ 
daß die Vormünder weiter und mehres in Zeit ihrer 
Adminiftration eingenommen / denn hinwieder ausgege
ben hatten/ das sollen sie den Pfleg-Kindern neben 
Einräumung der liegenden und fahrenden Haab und 
Güter innerhalb 4 Monats Zeit zu liefern und zuzu-
stellen schuldig styn; Hiergegm/ da die Vormünder 



vor iyrePffeg Kinder mehr ausgrlegct/ denn eingenom-
mm / uild also in Rechnung Ausgade die Einnahme 
überttäO / soll ihnen daffelde von denen Psscg-Kindern. 
auch wieder in denandter Zeit erstattet werden. 

4. Trüge sichs aber zu/ daß die Pflege-Kinder 
oder anwesende Freunde an der Rechnung oder Lieft-
rnng der Güter Mangel fpührtcn und dafür hielten/ 
als sollen die Vormünder nlchtalles/ wie sichs gedüh-
ret/ ,in Rechnung aebracht/ odersonstcnin Verwal-
tung der Vormuldschafft zur Ungebühr sich verhalten 
laben/ sollen sie innerhalb den nechstcn 14 Tagen die
se ihre ZusprächencbenstSchein und Bcweiß dmch ein 
klärliches r,'beU umcrn Wäiß'HtrrlNfürtragcn/ und 
zu deren Erkanntnissc die Sache an unser« Rath gelan-
gen/ und innerhalb Jahres erörtern lassen. 

5. Wannaberinallen Richtigkeit befunden/ und 
die Waiß'Herren nicht weniger / dann die Pfieg-Kim 
der ncdft ihren Freunden / m allen ein Genügen tragen/ 
sollen die Vormünder dcjsi n von dkn Wäißchemn cin 
Bcweiß mid Quittung und folgendes Rathstages in 
Anwesenheit ihrer Pfleg-Kinder und deren Freunde sich 
durch Uns der Verwaltung zu entledigen begehren. 

Titulus VIII, 

Von Obligation der Vormünder. 
i. Weil« der Vormünder ftlbst eigene Güter 

und Nahrung den Pfieg-Kindern derselben Unterhalt 
und m Verwaltung habender Haab und Güter tot* 
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gen/ vorwöge Rechts/ ausdrücklich ver^li^iret und 
verpfändet styn/ so sollen/ wenn ein Vormünder in 
seiner Jahres-oder Beschluß'Rechnung seinen Pfleg-
Kindern ichts schuldig verblieben/ und in Bezahlung 
oder sonstensich säumig erzeigen würde/ aus desselben 
saumigen Vormunds-Gütern und Nahrunge den 
Psteg-Kindern solche Mängel förderlichst erstattet und 
volllömmlich erleget werden. 

2. Img.eichen styn die Vormünder/ wie auch de-
ren Erben/ ihrer Verwaltung halber einer für den an-
dernundmloliclumverobllßiret/ dannmhcro den Pst g-
Kindern wieder einen alleinc/ odec die sämmtliche Vor-
Münder/ wegen zugefügten Schadens gerichtlich zu 
verfahren zugelassen: Es wäre denn/ daß aus Bewil-
ligung unfers Raths erheblicher Uhrsachen halber die 
Verwaltunge der Vc^rmundsthafft gethulet/ und ein 
jeder besonder zu seinem Theil der Verwaltung gestat-
tet würde. 

Beschluß. 
Welches wir alles und jedes tragenden Ampts 

halber billig anordnen und demselben allen Vormuw 
dem nicht allein künftiqen / belondern auch dabcvor 
verordneten bey Vermeidung höhcster Unserer Straffe 
auferleget und befehlen wollen. 

Dem-



Wemnach ein Wodl-Edl. undHochw. Math 
s s ^ m i t Leidwesen vernehmen müssen/ daß das den 24. 
Febr.oes l685sten Jahres zu männliches/ insonderheit 
aller Curatoren UNd Tutoren WlsseNschufft publicirfCÖ/ 
und den 4. Aug. vorigen Jahres wiederhohttes Piacar, 
wegen jährlicher Adstattnng ihrer Vormundsihaffts« 
Rechnungen vol denen verordneten WM-Herren so 
wenig gefruchtet / daß viele Verwundere und Curato 
res die darinnen angefügte Warnung aus den Augen 
aesetzet / und sich biß hierzu mit ihren Rechnungen der-
aestalt nicht eingefunden/ als will einWohl-Edl. und 
Hochw. Rath hierdurch nochmahlen allen und jeden 
Vormündern und Curaven ohn Unterscheid ernstlich 
angedeutet haben / daß ein jeder derselben von sich selbst/ 
sich der ihnen obliegenden Pflicht erinnere/ und vermö-
gederpu^icistenWaisen-Gerichts-Ordnungmitsciner 
Rechnung solchergestalt fertig halte / daß er dieselbe zur 
bestimmten Zeit/ nemlich zwischen den ersten Advem und 
Weyycnachtcn / jahrlich der Gebühr nach abstatten/ 
und den Sckluß derselben vom Secretario zu Buche ver
zeichnen lassen könne. Und damit diese zu derer Unmün-
digcn und Minderjährigen Wohlfahrt abzielende heil-
same Verordnung nicht/ wie bißher/ noch fernerhind-
an gesetzet/ sondern ein jeder zu seiner und der Seinigen 
selbst eigenen Sicherheit derselben genau nachzuleben 
aufgemuntert werde; S o wird h'iedurch allen Vor-
Mündern und Curaven ohn Unterscheid / Obrigkeitlich 
auferleget / daß sie zwischen hier und Michael Hey dem 
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Wäisen-Gelichts-3ocrck3riostch angeben sollen/bey wel-
chcm Sterdhaust/ vonwem/ und zuwclcher Zeit sie zu 
Vormündern oder^urZwrcngcscsetworden/damit das 
verordnete Wäistn-Gericht nach eingchohlttr solcher 
Wissenschaft/gegen die zu Ablegung der jührlichcnRech-
nungdeftmlMteZcit/ selbiqe nach gerade Vorbescheiden 
und alles zum Eikä dringen lassen könne. Wobey dann 
auch diejenige/ die hinfüro aufcinigerley Weist zu einer 
Vormundschaftgelangen/ angewiesen werben/ daß sie/ 
sobald sie eine Vormundschaft antrcten/sich beymWai-
seN'Gerichts^^ccr^lgrio angeben sollen/damit ihre Nah-
mendemVmmündwBMeinverleibet/undsleauchzu 
AblegungderjahrltchenRcchnungvorgcfordert werden 
können. Derjenige nun/ der dieses verabfaumen/und 
sich von denen bereits constKulrten Vormündern/wann 
er zur Stelle/ nicht zwischen hier und Michaelis, vonde* 
nen aber die inskünstige conftitmrct werten möchten/ 
nicht alsofort / wie obgedacht / anmelden und in dem 
Vormünder^Buch einzeichnen lassen wir^foll ohn An-
sehen der Persohn/ als ein verdächtiger Vormund/ re-
moviret/ein anderer in seineStelle verordnet/und er noch 
über dem mit20O Rthlr. Straffebeleget werden.Wor-
nach sich ein jeder zu richten und für Schimpf/ Schaden 
und Nachtheil zu hüten wissen wirk fobkcamm in Se-
natu den 5. junilH Anno1694. 

: Eurgemeifter und Math/ 
der Maystrl, Stadt Reoal. 
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